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Werden Sie öffentlich 
bestellter und vereidigter 
Sachverständiger
Experten mit Brief und Siegel - 

Die Handelskammer Bremen 

begleitet Sie auf Ihrem Weg

Sie sind auf der Suche nach neuen

Herausforderungen oder weiteren 

beruflichen Perspektiven?

Öffentlich bestellte und vereidigte
Sachverständige

Dann ist die öffentliche Bestellung 

und Vereidigung zum Sachverständigen 

genau das Richtige für Sie!

Sie wollen Ihre beruflichen Erfahrungen

und hohe Fachkompetenz über Ihre 

derzeitige Tätigkeit hinaus einsetzen?



Um einen Experten von einem nicht ausrei-
chend qualifizierten Sachverständigen abzu-
grenzen, sieht die deutsche Gesetz gebung die
öffentliche Bestellung vor. Dadurch wird dem
Auftraggeber, aber auch Gerichten und
Rechtsanwälten, die Auswahl erleichtert. Öf-
fentlich bestellte Sachverständige beauftra-
gen zu können gibt den Auftraggebern
Vertrauen und Sicherheit.

Der öffentlich bestellte und vereidigte Sach -
verständige ist trotz Beauftragung durch eine
Partei kein Interessenvertreter und ist ver-
pflichtet, seine Aufgaben un abhängig, wei-
sungsfrei, persönlich, gewissenhaft, un par-
teiisch und eigenverantwortlich auszuüben.
Die bestellenden Institutionen wachen über
die Einhaltung dieser Pflichten. Somit ist ein
hohes Maß an Qualität und Verbraucher-
schutz sichergestellt.

Die öffentliche Bestellung gibt 
Vertrauen und Sicherheit

Sie über eine mehrjährige Berufs -
praxis und über Erfahrungen als
Sachverständiger verfügen

Sie sollten sich öffentlich 
be stellen und vereidigen lassen, weil…

für das Sachgebiet, für das Sie eine 
öffentliche Bestellung beantragen
möchten, ein Bedarf an Sachverständi-
genleistungen besteht

Sie über Fachkenntnisse, die über dem
Durchschnitt liegen, über praktische 
Erfahrung und die Fähigkeit, Gutachten
zu erstatten, verfügen

Sie in geordneten wirtschaftlichen 
Verhältnissen leben

Sie die Gewähr für Unparteilichkeit 
und Unabhängigkeit bieten sowie für 
die Einhaltung der Pflichten eines 
öffentlich bestellten Sachverständigen

Die Nachfrage nach Sachverständigendienst-
leistungen nimmt immer mehr zu. Unterneh-
men, Gerichte wie auch Verbraucher, die das
Know-how eines Sachverständigen benötigen,
stehen vor der Kernfrage: Wie finde ich einen
qualifizierten Sachverständigen?

Die Antwort fällt leicht: Wer öffentlich be-
stellte und vereidigte Sachverständige beauf-
tragt, erhält eine Dienstleistung von hoher
Qualität.

Öffentliche Bestellung und Vereidigung -
Gütesiegel für Sachverstand

sachkundig

objektiv

vertrauenswürdig

Durch die öffentliche Bestellung wird
Ihnen bescheinigt, dass Sie auf Ihrem
Fachgebiet besonders qualifiziert sind

Außerdem werden Sie auch auf Ihre Un-
abhängigkeit und Neutralität vereidigt.
Das stärkt Ihre Position, da man Ihnen
mit einem neutralen Gutachten keine
Vorteilsnahme unterstellt

Auch Gerichte beauftragen daher bevor-
zugt öffentlich bestellte Sachverständige

Welche Vorteile hat die 
öffentliche Bestellung für Sie?


